
Anlage 1 

Regelung nach Regelung nach Regelung nach Regelung nach § 22 GemHVO § 22 GemHVO § 22 GemHVO § 22 GemHVO ((((alte Fassungalte Fassungalte Fassungalte Fassung))))    
    
    

Regelung nach Regelung nach Regelung nach Regelung nach § 22 GemHVO § 22 GemHVO § 22 GemHVO § 22 GemHVO ((((neue Fassungneue Fassungneue Fassungneue Fassung))))    
    
    

Ermächtigungen für Aufwendungen und Aus-
zahlungen sind übertragbar und bleiben bis 
zum Ende des folgenden Haushaltsjahres ver-
fügbar....     
    

Ermächtigungen für Aufwendungen und Aus-
zahlungen sind übertragbar und bleiben bis 
zum Ende des folgenden Haushaltsjahres ver-
fügbar. 
    

Ermächtigungen und Auszahlungen von Inves-
titionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Bau-
maßnahmen und Beschaffungen jedoch längs-
tens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjah-
res, in dem der Vermögensgegenstand in sei-
nen wesentlichen Teilen in Benutzung ge-
nommen werden kann.  
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushalts-
jahr nicht begonnen, bleiben die Ermächti-
gungen bis zum Ende des zweiten, dem Haus-
haltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
 

Ermächtigungen und Auszahlungen von Inves-
titionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten 
Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Bau-
maßnahmen und Beschaffungen jedoch längs-
tens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjah-
res, in dem der Vermögensgegenstand in sei-
nen wesentlichen Teilen in Benutzung ge-
nommen werden kann. Ausgenommen hieAusgenommen hieAusgenommen hieAusgenommen hier-r-r-r-
von von von von sindsindsindsind    BaumaßnahmenBaumaßnahmenBaumaßnahmenBaumaßnahmen    die durch einen die durch einen die durch einen die durch einen 
DriDriDriDritttttentententen    (Straßen.NRW, Rhein(Straßen.NRW, Rhein(Straßen.NRW, Rhein(Straßen.NRW, Rhein----KreisKreisKreisKreis----Neuss, etc.) Neuss, etc.) Neuss, etc.) Neuss, etc.) 
im Rahmen einer Kostenvereinbarung für die im Rahmen einer Kostenvereinbarung für die im Rahmen einer Kostenvereinbarung für die im Rahmen einer Kostenvereinbarung für die 
Stadt durchgeführt werden.Stadt durchgeführt werden.Stadt durchgeführt werden.Stadt durchgeführt werden. 
Werden Investitionsmaßnahmen im Haushalts-
jahr nicht begonnen, bleiben die Ermächti-
gungen bis zum Ende des zweiten, dem Haus-
haltsjahr folgenden Jahr verfügbar. 
    

  


